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Einleitung 

Die folgende Dissertation ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil werden die 

Vorgaben des Europarechts, die der deutsche Gesetzgeber im Erbschaftsteuerrecht be-

achten muss, dargestellt. Zu diesem Zweck wird zunächst ein Überblick über die Kom-

petenzen der Europäischen Union auf dem Gebiet des Steuerrechts gegeben. Im An-

schluss daran folgt eine Darstellung von drei Bereichen des Unionsrechts, die signifi-

kanten Einfluss auf das nationale Erbschaftsteuerrecht haben (werden). Dazu gehört zu-

nächst die im Zusammenhang mit einer Empfehlung der Europäischen Kommission er-

gangene Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen „Diskriminierungsfreie Erb-

schaftsteuersysteme: Grundsätze der EU-Rechtsprechung“, weiterhin die Grundfreihei-

ten des AEUV sowie das in diesem Vertrag niedergelegte Verbot der Gewährung von 

staatlichen Beihilfen. Innerhalb der einzelnen Themenkomplexe werden die für das Erb-

schaftsteuerrecht relevanten Aussagen dargestellt und analysiert. Ziel des ersten Teils 

der Arbeit ist es, ein Prüfungsschema für die im zweiten Teil zu untersuchenden Vor-

schriften zu entwickeln.  

Der zweite Teil der Dissertation widmet sich hauptsächlich den nationalen Normen des 

Erbschaftsteuerrechts. Nach einer Erörterung der systemtragenden Grundsätze des Erb-

schaftsteuerrechts wird dargelegt, wann und in welchem Umfang das Unionsrecht be-

reits auf das nationale Erbschaftsteuerrecht Einfluss genommen hat. Im Anschluss daran 

werden die Vorschriften des Erbschaftsteuerrechts auf ihre Europarechtskonformität hin 

untersucht. Dazu wird der Regelungsbereich der jeweiligen Vorschrift knapp erläutert, 

die europarechtlichen Spannungsfelder aufgezeigt, der Meinungsstand in Literatur und 

Rechtsprechung sowie der Kommissionsdienststellen wiedergegeben und sodann eine 

eigenständige europarechtliche Würdigung vorgenommen. Dabei wird nicht nur auf die 

europäischen Grundfreiheiten eingegangen, sondern (sofern relevant) auch auf das Bei-

hilfeverbot des AEUV. Außerdem wird stets überprüft, ob sich auch Drittstaatenange-

hörige bei den jeweiligen Vorschriften auf die Kapitalverkehrsfreiheit des AEUV beru-

fen können.  

Es werden nicht alle erbschaftsteuerlichen Normen überprüft, die potenziell europa-

rechtswidrig sind. Vielmehr sollen in dieser Dissertation nur erbschaftsteuerspezifische 

Vorschriften untersucht werden. Normen, die einen solchen spezifischen Bezug nicht 

aufweisen, sind nicht Gegenstand dieser Arbeit (so z.B. die erweitert unbeschränkte 

Steuerpflicht nach § 2 I Nr. 1 b) ErbStG oder die Anrechnung nach § 21 ErbStG).  

Es wird ebenfalls nicht überprüft, ob die auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer bestehen-

den Doppelbesteuerungsabkommen europarechtskonform ausgestaltet sind. Diese ge-

hören nicht zum Erbschaftsteuerrecht im engeren Sinne.  
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Die potenzielle Europarechtswidrigkeit von Normen des deutschen Erbschaftsteuer-

rechts wird seit knapp zwanzig Jahren in der steuerrechtlichen Rechtsprechung1 und Li-

teratur2 thematisiert. Die Diskussionen haben in den letzten Jahren an Umfang und In-

tensität jedoch deutlich zugenommen. Auch der EuGH muss sich mittlerweile kontinu-

ierlich mit nationalen, unter anderem auch deutschen Erbschaftsteuerregelungen ausei-

nandersetzen3 und stuft die große Mehrzahl der überprüften nationalen Regelungen als 

mit dem Europarecht unvereinbar ein.4  

Worauf ist diese gestiegene Bedeutung des Europarechts für die Erbschaftsteuer zurück-

zuführen? Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung durchgeführt, die sich 

mit den größten Problemen von grenzüberschreitend tätigen EU-Bürgern und EU-Un-

ternehmen beschäftigt.5 Die Erbschaftsteuer rangiert dabei unter den zwanzig bedeu-

tendsten.6 Nachvollziehbar wird dies erst, wenn man sich vor Augen führt, dass bereits 

im Jahr 2010 mehr als 12 Millionen EU-Bürger in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem 

Herkunftsland lebten.7 Auch der grenzüberschreitende Immobilienbesitz ist innerhalb 

der letzten Jahre um fast die Hälfte angestiegen.8 Daher liegt die Zahl der grenzüber-

schreitenden Erbfälle pro Jahr in der EU schon jetzt bei etwa 450.000.9 Diese Zahl wird 

in den kommenden Jahren weiter steigen und immer mehr europarechtliche Fragestel-

lungen aufwerfen.10  

                                                 
1  Eines der ersten nationalen Urteile, welches sich mit der Frage der Geltung des Unionsrechts im Erb-

schaftsteuerrecht beschäftigte: FG Düsseldorf, Urteil v. 03.07.1996, Rs. 4 K 5910/91 Erb, EFG 1996, 

1166-1168. 
2  Einer der ersten ausführlichen Aufsätze zu dieser Thematik: Dautzenberg/Brüggemann, EG-Vertrag 

und deutsche Erbschaftsteuer, BB 1997, 123-133. 
3  Wichtigste EuGH-Urteile zu nationalen Erbschaftsteuerregelungen ab 2008: EuGH, Urteil v. 

17.01.2008, Rs. C-256/06, Jäger, ZEV 2008, 87-91; EuGH, Urteil v. 11.09.2008, Rs. C-11/07,  

Eckelkamp, DStRE 2009, 560-564; EuGH, Urteil v. 11.09.2008, Rs. C-43/07, Arens-Sikken, DStRE 

2009, 731-736; EuGH, Urteil v. 12.02.2009, Rs. C-67/08, Block, ZEV 2009, 203-205; EuGH, Urteil 

v. 22.04.2010, Rs. C-510/08, Mattner, ZEV 2010, 270-274; EuGH, Urteil v. 10.02.2011, Rs. C-25/10, 

Heukelbach, IStR 2011, 192-194; EuGH, Urteil v. 15.09.2011, Rs. C-132/10, Halley, IStR 2011, 887-

889; EuGH, Urteil v. 19.07.2012, Rs. C-31/11, Scheunemann, IStR 2012, 723-725; EuGH, Urteil v. 

17.10.2013, Rs. C-181/12, Welte, FR 2013, 1105-1109.   
4  Dazu Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschuss, KOM (2011) 864, S. 5.  
5  Der Binnenmarkt in den Augen der Bevölkerung – Momentaufnahme der Ansichten und Anliegen 

von Bürgern und Unternehmen – Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK (2011) 1003, 

S. 8; dazu auch Feldner/Härke, Doppelte Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerpflicht in Europa, ErbStB 

2012, 147; Ihle, Die Vorschläge der EU-Kommission zur Beseitigung von Problemen bei der Besteu-

erung grenzüberschreitender Erbfälle, ZEV 2012, 173-174.  
6  Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SEK (2011) 1003, S. 8. 
7  Mitteilung der Kommission, KOM (2011) 864, S. 4.  
8  Mitteilung der Kommission, KOM (2011) 864, S. 4. 
9  DB vom 16.03.2012, DB0469195. 
10  So auch Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Zusammenfassung der Folgenabschätzung, 

SEK (2011) 1490, S. 3. 
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Die Aktualität der Thematik soll an einem kürzlich vom EuGH entschiedenen Vorabent-

scheidungsersuchen zur deutschen Erbschaftsteuer verdeutlicht werden:11 

Der Kläger heiratete im Jahr 1981 die in Deutschland geborene Erblasserin und lebte 

seitdem gemeinsam mit ihr in der Schweiz.12 Die Erblasserin verstarb dort im Jahr 2009. 

Alleinerbe wurde ihr Ehemann. Zum Nachlass gehörte unter anderem ein in Deutsch-

land belegenes Grundstück (Wert: 329.200 €). Dieses unterwarf das zuständige Finanz-

amt in Deutschland der Erbschaftbesteuerung und zog bei der Ermittlung des steuer-

pflichtigen Erwerbs den im Falle der beschränkten Steuerpflicht nach § 16 II ErbStG 

vorgesehenen Freibetrag in Höhe von 2.000 € ab. Hätte nur einer der beiden Eheleute 

zum Zeitpunkt des Todes seinen Wohnsitz in Deutschland gehabt und damit die unbe-

schränkte Steuerpflicht nach § 2 I Nr. 1 a) ErbStG ausgelöst, wäre gemäß § 16 I Nr. 1 

ErbStG ein Freibetrag in Höhe von 500.000 € gewährt worden, und der Erwerb wäre 

steuerfrei gewesen.13  

Der Gerichtshof kommt nun zu dem Ergebnis, dass eine ungerechtfertigte Beeinträchti-

gung der Kapitalverkehrsfreiheit vorliegt. Der Anwendungsbereich dieser Freiheit, die 

als einzige Grundfreiheit auch Drittstaatenangehörigen Schutz bietet, ist durch den 

grenzüberschreitenden Erbfall eröffnet.14 Da hier die deutsche Vorschrift des § 16 II 

ErbStG dazu führt, dass der Erwerb von Todes wegen zwischen Gebietsfremden einer 

höheren Steuerbelastung unterliegt als Erwerbe, an denen zumindest ein Gebietsansäs-

siger beteiligt ist, liegt eine Wertminderung des Nachlasses und damit auch eine Be-

schränkung der Kapitalverkehrsfreiheit vor.15 Auch befinden sich Gebietsansässige und 

Gebietsfremde in objektiv vergleichbaren Situationen, da der deutsche Gesetzgeber die 

Personengruppen abgesehen von dem niedrigeren Freibetrag für beschränkt Steuer-

pflichtige gleich behandelt.16 Rechtfertigungsgründe für diese Beeinträchtigung beste-

hen nicht.  

Da der EuGH zu der Überzeugung gelangt ist, dass die Regelung des § 16 II ErbStG 

europarechtswidrig ist, muss der deutsche Gesetzgeber nun tätig werden und die not-

wendigen Anpassungen vornehmen, um einen europarechtskonformen Zustand herzu-

stellen. An diesem Vorabentscheidungsersuchen zeigt sich, dass die Einflüsse des Euro-

parechts auf die Erbschaftsteuer allgegenwärtig sind.  

                                                 
11  Siehe EuGH, Urteil v. 17.10.2013, Rs. C-181/12, Welte, FR 2013, 1105-1109.  
12  Vgl. zum gesamten Sachverhalt EuGH, Urteil v. 17.10.2013, Rs. C-181/12, Welte, FR 2013, 1105, 

Rn. 7-16.  
13  FG Düsseldorf, Beschluss v. 02.04.2012, Rs. 4 K 689/12 Erb, Welte, ZEV 2012, 628. 
14  EuGH, Urteil v. 17.10.2013, Rs. C-181/12, Welte, FR 2013, 1105-1106, Rn. 20. 
15  EuGH, Urteil v. 17.10.2013, Rs. C-181/12, Welte, FR 2013, 1105, 1106, Rn. 25. 
16  EuGH, Urteil v. 17.10.2013, Rs. C-181/12, Welte, FR 2013, 1105, 1108, Rn. 48, 51. 
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1. Teil Vorgaben des Europarechts 

A. Überblick 

Der Europäischen Union stehen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, um auf die 

Rechtssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten Einfluss nehmen zu können. An dieser 

Stelle werden die für den Bereich des Erbschaftsteuerrechts in Betracht kommenden 

Instrumentarien auf deren Relevanz überprüft.  

Zunächst ist festzuhalten, dass die Europäische Union bis auf hier nicht relevante Aus-

nahmen17 keine Kompetenz besitzt, eigene Steuern oder Abgaben zu erheben.18 Die Be-

steuerungshoheit verbleibt also bei den Mitgliedstaaten.19 Auch wenn eine Übertragung 

der Steuerhoheit auf die EU teilweise als sinnvoll erachtet wird20, wird dies in Zukunft 

höchstens in Randbereichen geschehen. Die Steuereinnahmen sind von zu großer Be-

deutung für die Mitgliedstaaten, als dass sie bereit wären, dort umfassende Kompeten-

zen an die EU abzugeben.  

Der Bereich der Harmonisierung des nationalen Rechts durch die Europäische Union 

hat, zumindest auf dem Gebiet der indirekten Steuern, mittlerweile einen bedeutenden 

Einfluss erlangt.21 Der Vorgang der Harmonisierung kann auch mit den Begriffen 

Rechtsangleichung oder Koordinierung umschrieben werden.22 Durch diesen Prozess 

können nationale Rechtsbereiche durch Rechtsakte der EU an einen einheitlichen euro-

päischen Standard angepasst werden.23 Allerdings ist hier zu beachten, dass auf dem 

Gebiet der direkten Steuern das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung und das 

Subsidiaritätsprinzip Anwendung finden (dazu auch Art. 5 I, III EUV).24 Das erstge-

nannte Prinzip besagt, dass die Zuständigkeit der EU zur Regelung eines bestimmten 

Bereichs in den Verträgen positiv normiert sein muss (Art. 5 II EUV). Die Union besitzt 

                                                 
17  Haase, Internationales und Europäisches Steuerrecht, 4. Auflage, 2014, Rn. 756.  
18  Birk, Das sog. „Europäische Steuerrecht“, FR 2005, 121; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 

Art. 110 AEUV, Rn. 1.  
19  Birk, Das sog. „Europäische Steuerrecht“, FR 2005, 121. 
20  Wieland, Der Europäische Gerichtshof als Steuergesetzgeber?, in: Gaitanides/Kadelbach/Iglesias 

(Hrsg.), Europa und seine Verfassung - Festschrift für Manfred Zuleeg, 2005, S. 493-494.  
21  Klein, Der Einfluß des Europarechts auf das deutsche Steuerrecht, in: Lehner (Hrsg.), Steuerrecht im 

Europäischen Binnenmarkt, DStJG 1996, S. 13.    
22  Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, 1. Auflage, 2012, Art. 115 

AEUV, Rn. 4.  
23  Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Art. 115 AEUV, Rn. 4. 
24  Haase, Internationales und Europäisches Steuerrecht, Rn. 761.  
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also weder eine Allzuständigkeit noch eine Kompetenz-Kompetenz25, sondern benötigt 

zum Erlass von Harmonisierungsvorschriften eine ausdrückliche Ermächtigungsgrund-

lage.26 Das Subsidiaritätsprinzip ist in Art. 5 III EUV verankert und legt fest, dass die 

Union im Rahmen ihrer Kompetenzen nur tätig werden darf, sofern und soweit die Ziele 

der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler 

noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, son-

dern auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.27  

Artikel 113 AEUV regelt explizit die Harmonisierung der indirekten Steuern.28 Da die 

Erbschaftsteuer zu den direkten Steuern29 zählt, hat diese Vorschrift keinen Einfluss auf 

das nationale Erbschaftsteuerrecht.  

Anders als bei den indirekten Steuern fehlt bei den direkten Steuern eine ausdrückliche 

Ermächtigungsgrundlage der EU zur Harmonisierung und es bleibt nur der Rückgriff 

auf die Generalklauseln der Art. 114 und 115 AEUV.30 Dabei ist Art. 114 AEUV mit 

seinen einfacheren Voraussetzungen nach dessen Absatz II auf Bestimmungen über 

Steuern nicht anwendbar. Daher steht für eine Harmonisierung der Erbschaftsteuer ein-

zig31 Art. 115 AEUV als Ermächtigungsgrundlage zur Verfügung.32 Nach Art. 115 

AEUV kann der Rat einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments sowie des 

Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten erlassen, die sich unmittelbar auf die 

                                                 
25  Vedder, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Art. 5 EUV, Rn. 7. 
26  Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 5 EUV, Rn. 9.  
27  Die Anwendung des Subsidiaritätsgrundsatzes auf dem Gebiet der Harmonisierung ist teilweise um-

stritten, dazu Kokott, Die Bedeutung der europarechtlichen Diskriminierungsverbote und Grundfrei-

heiten für das Steuerrecht der EU-Mitgliedstaaten, in: Lehner (Hrsg.), Grundfreiheiten im Steuer-

recht der EU-Staaten, 2000, S. 3 und sehr ausführlich Nekola, Der Einfluss des Europarechts auf das 

Erbschaftsteuerrecht, 2000, S. 35-50.      
28  Siehe auch Birk/Desens/Tappe, Steuerrecht, 17. Auflage, 2014, Rn. 222, 1678 f.  
29  Jüptner, in: Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, 5. Auflage, 2014, Einführung, Rn. 61. Kenn-

zeichnend für direkte Steuern ist, dass der Steuerschuldner identisch ist mit demjenigen, der die 

Steuer auch wirtschaftlich zu tragen hat. Der Erwerber als Steuerschuldner (§ 20 I ErbStG) hat die 

Steuer auch wirtschaftlich zu tragen, so dass die Erbschaftsteuer eine direkte Steuer darstellt, siehe 

hierzu Nekola, Der Einfluss des Europarechts auf das Erbschaftsteuerrecht, 2000, S. 24.    
30  Dazu mit Nennung der hier irrelevanten Spezialnormen: Lehner, DBA-Politik der Bundesregierung, 

FR 2011, 1087.   
31  Auf eine mögliche Harmonisierungskompetenz nach Art. 352 AEUV wird hier mangels Relevanz 

und aufgrund der strengeren Voraussetzungen nicht näher eingegangen. Teilweise wird in der Lite-

ratur die Harmonisierung der direkten Steuern auch nach Art. 115 AEUV abgelehnt, da sich diese 

nicht „unmittelbar“ auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken könnten. Diese Auslegung 

verkennt jedoch die gravierenden Auswirkungen, die die direkten Steuern auf grenzüberschreitende 

Aktivitäten haben können. Daher wird auf diese Ansicht nicht weiter eingegangen. Vgl. ausführlicher 

Brinkmann, Europarechtsverstöße im deutschen Erbschaftsteuerrecht, 2007, S. 34-35.   
32  Siehe unter anderem Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, 7. Auflage, 2011, S.98-99; 

Kokott, Die Bedeutung der europarechtlichen Diskriminierungsverbote und Grundfreiheiten für das 

Steuerrecht der EU-Mitgliedstaaten, in: Lehner (Hrsg.), Grundfreiheiten im Steuerrecht der EU-Staa-

ten, S. 2. 
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Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.33 Von der hiermit be-

stehenden Möglichkeit der Angleichung nationaler Erbschaftsteuersysteme wurde je-

doch bis jetzt kein Gebrauch gemacht34, und dies wird auch in der Zukunft nicht gesche-

hen. Bereits bei Schaffung des früheren EWGV war eine Harmonisierung der Steuer-

rechtsordnungen ausdrücklich nicht gewünscht35 und bildete kein selbständiges Ziel der 

EU.36 Im Jahr 2011 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Pressemitteilung, 

in der sie ausdrücklich klarstellte, dass sie keine Harmonisierung der Erbschaftsteuer-

systeme der einzelnen Mitgliedstaaten vorschlage.37 Die mangelnde Bereitschaft zur 

Harmonisierung ist hauptsächlich auf drei Gründe zurückzuführen. Erstens müssen die 

strengen Voraussetzungen des Art. 115 AEUV, insbesondere das Einstimmigkeitserfor-

dernis, beachtet werden. Bei einem stetig wachsenden Europa mit derzeit 28 Mitglied-

staaten wird es immer schwieriger werden, einen Konsens über harmonisierte Erbschaft-

steuersysteme zu finden. Dazu bestehen zu wenige Gemeinsamkeiten der verschiedenen 

Erbschaftsteuern, soweit die Mitgliedstaaten eine solche Steuer überhaupt erheben.38 

Zweitens ist das oben genannte Subsidiaritätsprinzip zu beachten, dem zumindest eine 

große psychologisch hemmende Wirkung attestiert wird.39 Drittens ist noch die man-

gelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu nennen, der EU die Regelung nationaler 

Steuereinnahmen zu überlassen.40 Da die Unionsbürger aus Art. 115 AEUV auch keine 

einklagbaren Rechte herleiten können41, wird die Harmonisierung des Erbschaftsteuer-

rechts wahrscheinlich nie mehr große Bedeutung erlangen.42 

Seit dem Vertrag von Lissabon enthält Art. 6 I EUV einen Verweis auf die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union und stellt diese auf die gleiche Stufe wie den 

EUV/AEUV.43 Daher existiert mittlerweile auch ein europäischer, rechtsverbindlicher 

Grundrechtskatalog. Die Gemeinschaftsgrundrechte richten sich allerdings zunächst nur 

                                                 
33  Auf die Frage, ob eine Harmonisierung des Erbschaftsteuerrechts nach den materiellen Vorausset-

zungen in Betracht kommt, soll hier mangels Relevanz nicht eingegangen werden. Siehe dazu aber 

ausführlich Nekola, Der Einfluss des Europarechts auf das Erbschaftsteuerrecht, S. 27-28.    
34  Scheller/Bader, Wie weit reichen die europarechtlichen Grundfreiheiten in der Erbschaftsteuer bei 

Drittlandsfällen, insbesondere gegenüber der Schweiz?, ZEV 2011, 112, 113.  
35  Dazu Birk, Das sog. „Europäische Steuerrecht“, FR 2005, 121, 122.  
36  Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, S. 98.  
37  Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 15.12.2011, IP/11/1551.  
38  Näher zu den bestehenden Unterschieden Ihle, Die Vorschläge der EU-Kommission zur Beseitigung 

von Problemen bei der Besteuerung grenzüberschreitender Erbfälle, ZEV 2012, 173-174.  
39  Jacobs, Internationale Unternehmensbesteuerung, S. 100. 
40  Kokott, Die Bedeutung der europarechtlichen Diskriminierungsverbote und Grundfreiheiten für das 

Steuerrecht der EU-Mitgliedstaaten, in: Lehner (Hrsg.), Grundfreiheiten im Steuerrecht der EU-Staa-

ten, S. 3.  
41  Scheller/Bader, Wie weit reichen die europarechtlichen Grundfreiheiten in der Erbschaftsteuer bei 

Drittlandsfällen, insbesondere gegenüber der Schweiz?, ZEV 2011, 112, 113. 
42  Abzuwarten bleibt, ob die durch den Vertrag von Lissabon neu eingeführten Möglichkeiten der ver-

stärkten Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten (Art.326-334 AEUV) auf dem Gebiet des Steuerrechts 

genutzt werden.  
43  Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, EU-GrCharta Art. 1, Rn. 1.  
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an die EU und deren Organe.44 Erbschaftsteuerliche Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

können höchstens mittelbar durch die Gemeinschaftsgrundrechte beeinflusst werden, da 

der EuGH diese teilweise als Schranken-Schranken bei den Rechtfertigungsgründen von 

Grundfreiheiten prüft.45  

Eine weitere Möglichkeit, die unterschiedlichen Steuersysteme der Mitgliedstaaten auf-

einander abzustimmen, stellen die Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der 

Erbschaftsteuer dar.46 Diese begründen als völkerrechtliche Verträge allerdings nur 

Rechte und Pflichten zwischen den zwei jeweils beteiligten Mitgliedstaaten als Vertrags-

parteien47 und nicht zwischen der EU und einem Mitgliedstaat. Daher handelt es sich 

bei den bestehenden DBA nicht um Vorgaben der Europäischen Union.  

Vor der Reform der EU durch den Vertrag von Lissabon enthielt der EGV in Art. 293 2. 

Spiegelstrich eine Regelung zu den Doppelbesteuerungsabkommen. Danach leiten die 

Mitgliedstaaten untereinander Verhandlungen ein, um zugunsten ihrer Staatsangehöri-

gen die Beseitigung der Doppelbesteuerung in der Gemeinschaft sicherzustellen. Hie-

raus wurde zwar das Ziel hergeleitet, dass innerhalb der EU eine Doppelbesteuerung 

vermieden werden soll.48 Allerdings stellten der EuGH und später auch die Literatur 

mehrheitlich zutreffend fest, dass mit dieser Vorschrift keine subjektiven Rechte des 

Steuerpflichtigen einhergehen und somit der Abschluss eines DBA nicht erzwungen 

werden kann.49 Die Regelung des Art. 293 EGV ist nicht in den AEUV übernommen 

worden, so dass es mittlerweile keine primärvertragliche Verpflichtung der Mitglied-

staaten mehr gibt, die Doppelbesteuerung innerhalb der Gemeinschaft zu beseitigen.50 

Auch der EuGH hat im „Block“-Urteil bestätigt, dass die Mitgliedstaaten nicht ver-

pflichtet sind, ihr eigenes Steuersystem denen der anderen Mitgliedstaaten anzupassen, 

                                                 
44  Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, EU-GrCharta Art. 51, Rn. 4-6. 
45  Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, EU-GrCharta Art. 51, Rn. 14; vgl. zu den Rechten aus der 

EMRK als Schranken-Schranke EuGH, Urteil v. 18.06.1991, Rs. C-260/89, ERT, BeckRS 2004, 

75777, Rn. 41.   
46  Zurzeit existieren allerdings nur sechs DBA auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer (Dänemark, Frank-

reich, Griechenland, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten). Mit Finnland und Italien wird über 

solche DBA verhandelt. Siehe dazu Stand der Doppelbesteuerungsabkommen und anderer Abkom-

men im Steuerbereich sowie der Abkommensverhandlungen am 1. Januar 2014, IV B 2 – S 

1301/07/10017-05. Das DBA Griechenland enthält nur Regelungen über das bewegliche Nachlass-

vermögen. Für unbewegliches Vermögen existiert somit kein DBA mit Griechenland, siehe Lintz/Pa-

padimopoulos, Vererbung von Immobilien in Griechenland durch deutsche Staatsangehörige, Mitt-

BayNot 2009, 442, 448.  
47  Wassermeyer, in: Wassermeyer, Doppelbesteuerung, 127. Ergänzungslieferung Mai 2014,  MA Vor 

Art.1, Rn. 9.  
48  Forsthoff, Treaty Override und Europarecht, IStR 2006, 509, 510.  
49  EuGH, Urteil v. 12.05.1998, Rs. C-336/96, Gilly, DStRE 1998, 445, 447, Rn. 15-16; Dautzen-

berg/Brüggemann, EG-Vertrag und deutsche Erbschaftsteuer, BB 1997, 123, 124; Forsthoff, Treaty 

Override und Europarecht, IStR 2006, 509, 510.   
50  Lehner, DBA-Politik der Bundesregierung, FR 2011, 1087, 1089. 
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um die sich aus der parallelen Ausübung von Besteuerungsbefugnissen ergebende Dop-

pelbesteuerung zu beseitigen.51  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Europäische Union selbst keine Erb-

schaftsteuern erheben darf, eine Harmonisierung nicht zu erwarten ist, die Gemein-

schaftsgrundrechte für das Erbschaftsteuerrecht nicht relevant sind und keine Verpflich-

tung zum Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Eine Einflussnahme 

findet daher nur über die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, die Grundfrei-

heiten und das Beihilfeverbot statt. Im Folgenden wird die Arbeitsunterlage dargestellt 

und sodann auf die unmittelbare Geltung der Grundfreiheiten und des Beihilfeverbots 

eingegangen. Ergänzend dazu wird die Rolle des Europäischen Gerichtshofs erörtert.  

I. Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen  

Hintergrund der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen52 ist die am 15. Dezem-

ber 2011 ergangene Empfehlung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Erbschaf-

ten der Europäischen Kommission53. Eine solche Empfehlung ist ein Rechtsakt der Eu-

ropäischen Union (vgl. Art. 288, 292 AEUV). Anders als Verordnungen sind die Emp-

fehlungen nach Art. 288 V AEUV nicht verbindlich. Sie erzeugen also weder eine recht-

liche Bindungswirkung noch begründen sie subjektive Rechte, die vor nationalen Ge-

richten durchgesetzt werden könnten.54 Allerdings können Empfehlungen sehr wohl in-

direkte rechtliche Wirkungen erzeugen.55 Zum einen müssen die nationalen Gerichte der 

Mitgliedstaaten die Empfehlungen berücksichtigen, wenn sie für die Auslegung natio-

naler oder europäischer Normen hilfreich sind.56 Zum anderen wird auch der EuGH die 

Empfehlungen der Kommission bei seiner Entscheidungsfindung nicht völlig außer 

Acht lassen. Auch die Arbeitsunterlage erzeugt keine rechtliche Bindungswirkung, sie 

gibt aber dennoch sowohl für die Organe der EU als auch für die Mitgliedstaaten nütz-

liche Hilfestellungen, um die Europarechtswidrigkeit nationaler Erbschaftsteuernormen 

besser beurteilen zu können.  

Die Kommission möchte durch die Empfehlung darauf hinwirken, dass die Mitglied-

staaten Maßnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung treffen.57 Dabei will die 

                                                 
51  EuGH, Urteil v. 12.02.2009, Rs. C-67/08, Block, ZEV 2009, 203, 205, Rn. 31. 
52  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Diskriminierungsfreie Erbschaftsteuersysteme: 

Grundsätze der EU-Rechtsprechung, SEK (2011) 1488. 
53  Empfehlung der Kommission vom 15.12.2011 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von 

Erbschaften, K (2011) 8819.  
54  EuGH, Urteil v. 13.12.1989, Rs. C-322/88, Grimaldi, NZA 1991, 283, 285, Rn. 16; Nettesheim, in: 

Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 53. Ergänzungslieferung Mai 2014, 

Art. 288 AEUV, Rn. 205.  
55  So auch Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, Art. 288 

AEUV, Rn. 206. 
56  EuGH, Urteil v. 13.12.1989, Rs. C-322/88, Grimaldi, NZA 1991, 283, 285, Rn. 18. 
57  Günther, Grenzüberschreitende Besteuerung von Erbschaften, ErbStB 2012, 31. 


